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Die Seite des Geschäftsleiters

Die Linksparteien haben die Wohnungs-
politik zu einem zentralen Wahlkampf ge-
macht und setzen alles daran, der Öffentlich-
keit die Lage auf dem Zürcher Wohnungs-
markt in düstersten Farben zu malen. Die
Strategie ist leicht zu durchschauen: Je grös-
ser die angebliche Notlage, umso stärker der
Wunsch nach strahlenden Rettern aus der
Misere und als solche bieten sich Links-Grün
und Co. an. Mit Riesensummen und mehr
Planwirtschaft im Wohnungsbau versprechen
sie der Lage Herr zu werden – als ob man von
den zusammengekrachten Planwirtschaften,
welche man bereits als Fussnote der Weltge-
schichte abgeschrieben hatte, nichts gelernt
hätte.

Solchen Forderungen gilt es entschieden
entgegenzutreten. Wenn die Stadt Steuergel-
der in die Hand nimmt und damit Immobilien
kauft, erreicht sie damit nur, dass das ohnehin
schon knappe Angebot auf dem freien Woh-
nungsmarkt noch knapper wird. Dies hat
einen Anstieg des allgemeinen Mietzinsni-
veaus und somit höhere Mieten für die Mehr-
heit der Bürgerinnen und Bürger zur Folge.
Dass es der links-grünen Mehrheit primär
darum geht, den privaten Wohnungsbau zu
behindern, zeigt ihre Taktik im Zusammen-
hang mit einer ganzen Reihe von Grosspro-
jekten, selbst solchen, welche sich an den Zie-
len der 2000-Watt-Gesellschaft orientieren.
Mehrere Hundert Wohnungen könnten der
Realisierung entgegensehen, wären da nicht
die masslosen Forderungen genau jener, die
das Wohnungsproblem zu lösen vorgeben.

Widerstand gegen eine solche Politik ver-
spricht nur mit einer starken Vertretung bür-
gerlicher Kräfte in Stadt- und Gemeinderat
Erfolg. Auf meine Initiative hin und unter dem
Motto «Zürich braucht bürgerliche Lösun-

Albert Leiser,
Direktor Haus-

eigentümerverbände
Stadt und Kanton

Zürich

Gegen einen weiteren Linksrutsch

Albert Leiser

gen» wollen verschiedene regionale und
lokale Wirtschaftsverbände zusammen mit
dem Hauseigentümerverband einen weiteren
Linksrutsch in Stadt- und Gemeinderat ver-
hindern. Denn wenn es auch auf vielen an-
deren Gebieten zwischen den bürgerlichen
Parteien Meinungsunterschiede gibt, lassen
sich in den Immobilien betreffenden Fragen
(Grundeigentum, Wohnen, Bodenpolitik,
Eigentum allgemein) immer wieder Gemein-
samkeiten finden. Zweck der Zusammenar-
beit von CVP-, FDP- und SVP-Politikern mit
Vertretern des Hauseigentümerverbandes
Zürich ist es, diese Gemeinsamkeiten zu ver-
tiefen, zu konkretisieren und durch koordi-
niertes Handeln politisch umzusetzen.

Hauseigentümerinnen und -eigentümer
sind in der Stadt Zürich eine kleine Minder-
heit. Unterstützung können Sie nur von
den bürgerlichen Kräften erwarten. Stärken
Sie diese, indem Sie am 7. März die in unse-
rer Wahlbeilage empfohlenen Kandidaten
wählen! ■
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Weltkriegen auch viele andere Nationen hat-
ten während dieser Zeit unsägliches Leid und
immense materielle Schäden zu beklagen.

Dass wir davor in unserem Land bewahrt
wurden, ist ein grosses Privileg, und es ist
auch ein Verdienst der Schweizer Armee mit
Ihren Milizangehörigen und den Daheimge-
bliebenen. Leider hat diese lange Zeit relati-
ven Friedens aber auch dazu geführt, dass
Sicherheit hierzulande von vielen als Selbst-
verständlichkeit betrachtet wird. Das ist
gefährlich, denn wer weiss schon, was uns die
Zukunft bringt?

Weil dem so ist, hat jeder Hauseigentümer
eine Gebäudeversicherung, und er geht
davon aus, dass die vereinbarten Versiche-
rungsleistungen im Schadensfall auch
erbracht werden. Dafür sind wir bereit, die
entsprechenden Prämienbeiträge zu bezah-
len. Will sich jemand zusätzlich absichern,
schliesst er weitere Versicherungen ab oder
installiert beispielsweise einen Blitzableiter.

Unser Land benötigt keine zusätzlichen
Schutzmassnahmen, aber es braucht eine
solid ausgerüstete und ausgebildete Sicher-
heitsreserve: unsere Milizarmee. Sie ist die
einzige nationale Versicherung, und die Aus-
gaben dafür sind Prämienbeiträge an unsere
Sicherheit. Dabei verhält es sich jedoch wie
bei anderen Versicherungen auch: je tiefer die

Prämie, desto höher der Selbstbehalt. Nur, in
diesem Fall besteht der Selbstbehalt aus Schä-
den am Eigentum und vor allem aus Leid.

Das Budget unserer Armee wurde in den
vergangenen Jahren kontinuierlich gekürzt.
Seit 1998 kumulieren sich diese Einsparun-
gen auf rund 3,5 Milliarden Franken. Unser
Budget entspricht somit aktuell gerade noch
0,8% des Bruttoinlandprodukts. Es ist be-
schämend, aber damit befinden wir uns
als eines der reichsten Länder am untersten
Ende der Skala vergleichbarer europäischer
Staaten.

Wir dürfen unsere langfristige Sicherheit
nicht länger einem oportunistischen Spar-
denken opfern. Die Schweizer Armee schützt
Land und Leute. Sie ist zusammen mit ihren
Partnern Garant für die Sicherheit in unserem
Land. Eine Sicherheit, die auch Voraussetzung
ist für Eigentum – diese beiden Begriffe lassen
sich nicht trennen. Ich bin den Hauseigentü-
mern deshalb sehr dankbar, wenn sie den Tat-
beweis für unsere Armee erbringen. Sei es,
indem sie selbst Dienst leisten oder die
militärische Weiterausbildung in ihren Unter-
nehmen fördern und fordern. Denn eines
steht fest: Wer sich für unsere Milizarmee ein-
setzt, setzt sich auch für unser Land ein. Für
Sicherheit und Freiheit – heute und in
Zukunft. ■

Sicherheit
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Was bereits Aristoteles erkannte, gilt
heute unverändert: Das Recht auf Eigentum
ist eine wichtige Voraussetzung für eine funk-
tionierende und sozial handelnde Gesell-
schaft. Nur wer Eigentum besitzt, ist auch in
der Lage, etwas davon abzugeben – sei es
nun in Form gemeinnütziger Zuwendungen
oder zu entrichtender Steuern. Abgesehen
davon; weshalb sollten wir fleissig sein und
unternehmerisch handeln, wenn wir die
Früchte unserer Arbeit nicht ernten können?
Ein gesundes Verhältnis zu persönlichem
Eigentum ist für unsere ganze Gesellschaft
deshalb von entscheidender Bedeutung. Neid
und Missgunst bringen uns nicht weiter – im
Gegenteil. Sie wirken wie Sand im Getriebe,
von dessen Funktionieren unser Wohlstand
letztlich abhängt.

Doch was ist Eigentum wert, wenn dabei
keine Sicherheit vorhanden ist? Nichts –
Besitz, der nicht geschützt werden kann, ist
wertlos. Deshalb investiert auch niemand, wo
Eigentum nicht geschützt wird. Ohne Sicher-
heit gibt es somit keine prosperierende Wirt-

schaft. Aber nicht nur
die Wirtschaft profi-
tiert von Sicherheit.
Auch die Bildung, die
Forschung, ja selbst
das kulturelle Leben
sind auf ein sicheres
Umfeld angewiesen.
Sicherheit und Stabi-
lität haben wesentlich
zur Erfolgsgeschichte
Schweiz beigetragen,
und das seit mittler-
weile über 160 Jahren.

Seit dem Sonderbundskrieg sind wir von
kriegerischen Auseinandersetzungen auf
eigenem Territorium weitgehend verschont
geblieben. Unsere Nachbarländer und in zwei

«Wo kein Eigentum ist, da ist auch keine Freude zum Geben;
da kann niemand das Vergnügen haben, seinen Freunden, dem
Wanderer, den Leidenden in ihrem Mangel zu helfen.»

Korpskommandant
André Blattmann,
Chef der Armee*

* Korpskommandant André Blattmann,
Chef der Armee, lotete in seinem Referat anläss-
lich des Kyburg-Forums 2009, welche Rolle
die Schweizer Armee in der Wechselwirkung
zwischen Eigentum und Sicherheit spielt.

Armee und Eigentum
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Steuern

ct. Als Liegenschaftsbesitzer im Kanton
Zürich haben Sie in letzter Zeit sicherlich Post
vom Kantonalen Steueramt erhalten. Neben
den Formularen für die Einreichung der Steu-
erklärung 2009 erhielten Sie auch eine Neu-
einschätzung der Vermögenssteuer- und
Eigenmietwerte Ihrer Immobilien.

Während bei Mehrfamilien- und Ge-
schäftshäusern nicht viel ändert, wurden
die Werte von selbstgenutzten Einfamilien-

häusern und Eigentumswohnungen aufgrund
der neuen Weisung 2009 z.T. markant er-
höht.

Da die Einschätzungen schematisch und
formelmässig erfolgen – der Kanton Zürich
verfügt nicht über ein Schätzungsamt wie in
anderen Kantonen üblich –, kann dies in eini-
gen Fällen dazu führen, dass der neue Ver-
mögenssteuerwert über dem Verkehrswert
und/oder der Eigenmietwert über 70% der

Neue Vermögenssteuer- und
Eigenmietwerte – So gehen Sie vor

Vorabklärung
Sind Sie unsicher, ob sich ein Antrag auf Korrektur des neuen Vermögenssteuer- bzw. Eigen-
mietwertes überhaupt lohnt? Wenden Sie sich in einem ersten Schritt an die Schätzungsab-
teilung des HEV Zürich. Diese prüft im Sinne einer Vorabklärung auf der Basis der unten
aufgeführten Informationen und ohne Besichtigung des betroffenen Objektes, ob ein
Antrag an das Gemeindesteueramt Sinn macht1:

Notwendige Unterlagen (alle in Kopie):

• die Neueinschätzung des Gemeindesteueramtes für das Steuerjahr 2009
• die frühere Veranlagung
• letzte Schätzungsanzeige der Gebäudeversicherung2

• (Prämienrechnung oder nur Versicherungsausweis genügt nicht)
• Grundrisspläne3

Kosten: Fr. 250.– (inkl. MwSt.) für Mitglieder, Fr. 300.– (inkl. MwSt.) für Nichtmitglieder.
Unterlagen senden an: Hauseigentümerverband Zürich, Rita Eichenberger,
Bewertung/Expertisen, Albisstrasse 28, 8038 Zürich

1 Eine definitive Festsetzung erfolgt erst bei der Prüfung der Steuererklärung durch das Steueramt;
danach ist die Einsprachefrist von 30 Tagen zu beachten. Ein ausführliches Gutachten ist erst im Ein-
spracheverfahren notwendig.

2 Wenn nicht auffindbar, zu bestellen bei der GVZ, Postfach, 8050 Zürich. Ausdrücklich «detaillierte
Schätzungsanzeige» v erlangen.

3 Wenn nicht vorhanden: genaue Angaben über beheizte Wohnflächen inkl. Bad und Küche, aber
ohne Innenwände.
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Marktmiete liegt. Wir empfehlen deshalb, die
neuen Werte genau unter die Lupe zu neh-
men.

So gehen Sie vor, wenn die Werte stark von
den früheren abweichen oder wenn Sie die
neuen Einschätzungen nicht akzeptieren
wollen:
1. Die in der aktuellen Einschätzung aufge-

führten Daten für Vermögenssteuer-
und Eigenmietwert müssten in die
Steuererklärung 2009 übertragen wer-
den: Wer mit den neu mitgeteilten Wer-
ten nicht einverstanden ist, reicht die
Steuererklärung mit tieferen Werten
bzw. Werten des Vorjahrs ein.

2. Der Steuererklärung ist eine Begründung
beizulegen, z.B. «Lage nicht berücksich-
tigt», «Haus alt», «Stützmauer» usw.

3. Es ist zudem ratsam, beim zuständigen
Gemeindesteueramt vor Ablauf der Frist
zur Einreichung der Steuererklärung
(31. März 2010) eine Fristerstreckung bis
zum spätest möglichen Termin (30. No-
vember 2010) zu beantragen. Mehrmali-
ge Fristerstreckungen werden im Gegen-

satz zur einmaligen nur in Ausnahmefäl-
len gewährt.

4. Das Begehren um Fristerstreckung hat
schriftlich und mit kurzer Begrün-
dung zu erfolgen (Mehr dazu unter
www.steueramt.zh.ch, Rubrik «Steuer-
erklärung»).

5. Senden Sie die Unterlagen ans Steuer-
amt.

6. Das Kantonale Steueramt/Steueramt
der Wohngemeinde wird die Steuer-
erklärung prüfen und darüber ent-
scheiden, ob die Angaben akzeptiert
werden.

7. Falls Ihre Angaben nicht akzeptiert wer-
den und erneut die Werte des Steuer-
amts eingesetzt sind, dann haben Sie
jetzt die Möglichkeit einer Einsprache
innerhalb von 30 Tagen.

8. Für die Einsprache gegen die Einschät-
zung werden wir zur gegebenen Zeit
einen Musterbrief publizieren.

9. Für ein weitergehendes Verfahren (Re-
kurs) stehen Ihnen die Rechtsanwälte
des Hauseigentümerverbands Zürich
gerne zur Verfügung. ■

Steuern

Volksinitiative «Grundstückgewinnsteuer – JA, aber fair»
zustande gekommen!
lr. Auf der Geschäftsstelle des Kantonalverbandes ist soeben die Bestätigung eingetroffen,
dass die Volksinitiative «Grundstückgewinnsteuer – JA, aber fair» zustande gekommen ist.
Laut der Verfügung der kantonalen Justizdirektion wurden insgesamt 15004 Unterschriften
eingereicht. Dies ist ein Mehrfaches der nötigen 6000 gültigen Stimmen und zeigt deutlich,
dass die Volksinitiative einem echten Bedürfnis entspricht.

Für Ihre Unterstützung danken wir Ihnen ganz herzlich!

Wie geht es weiter? Nach der Bestätigung des Zustandekommens prüft der Regierungsrat
die Volksinitiative auf ihre Rechtmässigkeit und stellt bis spätestens im Frühling 2011 einen
Antrag an den Kantonsrat. Dieser entscheidet dann über Zustimmung und Ablehnung, bis
spätestens 9 Monate nach der Einreichung der Unterschriftenbogen. Mit der Volksabstim-
mung ist also etwa im Herbst 2012 zu rechnen.
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Telekommunikation

po. Bisher sah es so aus, als ob in der
Stadt Zürich nicht möglich sein sollte, was
in anderen Schweizer Städten oder Regio-
nen gelungen war. Nämlich, sich auf die
Erstellung eines einzigen Glasfasernetzes
zu einigen. Ausgerechnet in diesem
zukunftsorientierten Technologiebereich
schien sich Zürich teure Doppelspurigkei-
ten leisten zu wollen. Zudem glaubte die
Swisscom den Hauseigentümern die An-
schlussbedingungen einseitig diktieren zu
können. Noch im Dezember haben wir
daher an dieser Stelle empfohlen, nicht auf
Angebote der Swisscom zur Erschliessung
von Liegenschaften mit Glasfasern einzu-
gehen.

Eckpfeiler für gemeinsames Glasfasernetz
eingeschlagen

Nun sieht es ganz anders aus: ewz und
Swisscom haben sich doch noch darauf
einigen können, den Ausbau bis in die
Haushalte und Unternehmen gemeinsam
voranzutreiben. Die Gefahr, dass in der
Stadt Zürich parallele Netze entstehen und
damit Millionen im wahrsten Sinne verlocht
werden, ist gebannt. Damit in den kom-
menden Jahren über 200 000 Haushalte
und Unternehmen mit Glasfasern erschlos-
sen werden, müssen allerdings Gemeinde-
rat und Stimmberechtigte noch grünes
Licht geben.

Flächendeckende «Datenautobahn»
Das Ziel ist ehrgeizig. Bis Ende 2017 soll

eine flächendeckende Infrastruktur für das
schnelle Datennetz in Zürich aufgebaut
werden. Praktisch alle Gebäude in der Stadt
Zürich sollen schliesslich ans Glasfasernetz
angeschlossen sein. Wo die Swisscom
bereits mit dem Ausbau begonnen hat
(Albisrieden, Enge, Hirslanden und Limmat),
wird sie diesen auch fertigstellen. In den
übrigen Stadtgebieten baut hingegen das
ewz. Dank Verwendung der bestehenden
Rohrleitungsinfrastrukturen beider Partner
können Kosten gespart werden.

Wettbewerb gefördert
Aus Sicht der Hauseigentümer und End-

nutzer ist entscheidend, dass Hemmnisse
des freien Wettbewerbs im Telekommuni-
kationsmarkt beseitigt werden. Sämtliche
Service-Provider erhalten nämlich diskrimi-
nierungsfreien Zugang zum Netz, auch
wenn sie selber nicht in den Ausbau inves-
tieren. Damit sind wir der freien Wahl zwi-
schen Angeboten verschiedener Dienstleis-
ter und dem ungehinderten Wechsel von
einem zum anderen einen wesentlichen
Schritt näher gekommen.

Stimmberechtigte entscheiden
Bis zur Realisierung gilt es noch politi-

sche Hürden zu nehmen. Der Gemeinderat

Glasfasernetz – Die Vernunft siegt:
ewz und Swisscom kooperieren
Die Swisscom hat ihre an den Monopolisten, der sie einmal war, erin-
nernde Strategie endlich aufgegeben und mit dem ewz eine kooperati-
ve Lösung gefunden. Die Hartnäckigkeit der Immobilien-Organisatio-
nen hat sich gelohnt.

Hardstrasse 67 / 8004 Zürich

Kaminfegerei
Lüftungsreinigung

Dachdeckerei
Bauspenglerei

Reparaturdienst

Gebr. Knabenhans AG

Telefon 044 493 30 10
Fax 044 493 30 14

info@knabenhans-ag.ch
www.knabenhans-ag.ch



wird die Vorzüge der vorliegenden Koope-
rations-Vereinbarung aber wohl mehrheit-
lich anerkennen und einen neuen Rahmen-
kredit bewilligen. Und für Zürcher Stimm-
bürger dürften die Aussichten, dass für

einmal unnötige Bauarbeiten vermieden,
die damit verbundenen Unannehmlichkei-
ten wie Verkehrsbehinderungen, Lärm und
andere Immissionen reduziert werden, ein
sehr stichhaltiges Argument sein. ■

Telekommunikation

Schweizweite Lösung der Swisscom in Sicht
po. Die Swisscom hat sich inzwischen bereit erklärt, die Verkabelung innerhalb der
Gebäude und damit bis in die Wohnungen der Kundinnen und Kunden zu übernehmen.
Der Glasfaseranschluss der Wohnungen in Mehrfamilienhäusern, die so genannte Steig-
zone, wird von der Swisscom finanziert. Bisher hatte Swisscom das Verlegen von Glas-
faserkabeln nur bis in die Häuser übernommen. Swisscom wird auch innerhalb der
Gebäude vier Glasfasern pro Wohnung verlegen. In den kommenden Wochen wird ein
gemeinsamer Mustervertrag zwischen Swisscom und den Hauseigentümernvertretern
ausgearbeitet. Damit soll sichergestellt werden, dass im Vertrag die Bedürfnisse der
Hauseigentümer abgedeckt werden. Die Finanzierung der Gebäudeverkabelung erfolgt
ab sofort. Hauseigentümer, welche die Kosten selber übernommen haben, erhalten
diese zurückerstattet.

Altbau und Denkmalschutz
Kundenservice/Beratung
Entwurf und Gestaltung

Kunst am Bau
Hightech/Büroumbauten

Gesunde Anstriche
Arztpraxis/Klinik

Maler Feurer AG
Eidg. dipl. Malermeister, 8802 Kilchberg
Tel. 044 715 21 20, www.malerfeurer.ch
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Aus dem Seminarinhalt:
Von der Objektanalyse bis zur Garantieabnahme
Zustandsbericht | Marktchancen | Projektie-
rung | Kostenvoranschlag | Terminplanung |
Submission | Auftragsvergebung | Mieter-
orientierung | Ausführung (konkrete Beispiele
anhand ausgeführter Objekte) | Kostenkon-
trolle | Abrechnung | Garantiearbeiten

Von der Renditeberechnung bis zur
Mietzinsanpassung
Fristen und Termine bei Anzeige der Arbeiten |
Bauverzögerung oder -verhinderung durch
Mieter | Mietzinsreduktion während der Bau-
arbeiten | Umfassende Überholung und Wert-
vermehrung | Berechnung und Durchführung
der Mietzinsanpassung

Anschliessend Apéro

Seminarkosten inkl. Dokumentation:
Mitglieder* Einzel: Fr. 250.–

Ehepaar:** Fr. 400.–
Nichtmitglieder Einzel: Fr. 290.–

Ehepaar:** Fr. 480.–

Bitte beachten Sie:
Es sind wenige Parkplätze vorhanden.
Gebühr Fr. 10.–, zahlbar am Empfang

* Mitgliedervergünstigung kann nur bei
Angabe der Mitglied-Nr. gewährt werden
(vgl. Adressfeld auf letzter Seite).
Mitglieder- und Rechnungsadresse müssen
übereinstimmen.

**Nur 1 Dokumentation

Anmeldeschluss:
14 Tage vor Kursbeginn. Bei Annullierungen
nach Anmeldeschluss ist eine Bearbeitungs-
gebühr von 30% der Seminarkosten zu entrich-
ten. Bei unentschuldigtem Nichterscheinen blei-
ben die vollen Seminarkosten geschuldet. Eine
Vertretung ist selbstverständlich willkommen.

HEV Zürich, Sekretariat Seminare,
Albisstrasse 28, Postfach, 8038 Zürich,
Fax 044 4871777, Tel. 044 487 17 03,
E-Mail: mitgliederdienste@hev-zuerich.ch

Sanierung einer vermieteten Liegenschaft
Freitag, 26. März 2010, 8.30 bis 12.00 Uhr
Referenten: Giorgio Giani, dipl. Arch. HTL | Elio Pola, Projektleiter |

lic. iur. Sandra Heinemann
Seminarort: HEV Zürich, Albisstrasse 28, 8038 Zürich-Wollishofen

Seminar/Workshop

Anmeldung für Seminar/Workshop
«Sanierung einer vermieteten Liegenschaft»
vom 26. März 2010

Parkplatz, Autonummer:

mit Ehepartner

Name:

Vorname:

Firma (falls Rechnung über Firma läuft):

Strasse:

PLZ/Ort:

Tel. privat:

Tel. Geschäft:

E-Mail:

Mitglied-Nr.:

Datum: Unterschrift:

Bitte Angaben in Blockschrift oder mit Schreibmaschine
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Interview

passieren, die schwerwiegende Folgen nach
sich ziehen, ist einfach zu gross. Besonders
wichtig ist Professionalität überall, wo
Kenntnisse des Mietrechts unumgänglich
sind.

In welchen Situationen ist der Einsatz
eines professionellen Verwalters wichtig?

Auf jeden Fall, wenn dem Eigentümer
die nötige Erfahrung fehlt oder wenn es

ihm z.B. aus zeitlichen oder gesundheitli-
chen Gründen nicht immer möglich ist,
sofort zu handeln.

Wie sieht der Tag eines Verwalters aus?
Das variiert stark, je nach Jahreszeit

und Terminplan. Jeder Tag ist anders.
Manchmal kommt ein Verwalter vor lauter
Wohnungsabnahmen, Mietergesprächen,
Besprechungen mit Malern, Installateuren
und anderen Handwerkern kaum ins
Büro. Andere Tage verbringt er umgekehrt
vollständig mit administrativem «Papier-
kram». Dementsprechend sollte ein Verwal-
ter kaufmännisch ebenso bewandert sein
wie technisch, aber auch die psychologische
Seite kommt voll zum Zuge.

Welches sind die Stärken der Verwal-
tung HEV Zürich?

Wir haben den Vorteil, dass wir über
eine eigene Rechtsabteilung und eine eige-
ne Bauabteilung verfügen, sodass sich jeder
Mitarbeiter jederzeit rasch vertiefte Hilfe bei
Fachleuten holen kann. Darüberhinaus ist
unser Ziel, durch eine gezielte Aus- und
Weiterbildung unsere Mitarbeiter zu schu-
len und in ihrem manchmal schwierigen All-
tag zu unterstützen. ■

Das Immobilienmagazin wird täglich
auf TeleZüri ausgestrahlt. Der HEV
Zürich ist regelmässig als Gast mit Fach-
beiträgen im immoTipp dabei.

Ausstrahlungszeiten unter:
www.wohntraum.tv
Wagistrasse 2, 8952 Schlieren
Telefon 044 738 55 55
info@wohntraum.tv
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Man kennt den HEV als politischen
Interessenvertreter und Herausgeber von
Vertragsformularen etc., dass er aber auch
Liegenschaften verwaltet, ist wenig be-
kannt. Seit wann existiert diese Abteilung
und wie gross ist sie?

Der Hauseigentümerverband Zürich
wurde 1886 als Genossenschaft gegründet
und hat schon bald damit begonnen,
Dienstleistungen rund um Immobilien an-
zubieten. Die Liegenschaftsverwaltung
besteht heute aus 25 Personen.

Welches sind die Tätigkeitsgebiete einer
Liegenschaftsverwaltung?

Die Liegenschaftsverwaltung kümmert
sich um alle Arbeiten, die im Zusammen-

hang mit einer Liegenschaft anfallen. Im
Zusammenhang mit der Vermietung könnte
man das Bestimmen des Mietermixes (Wer
passt zu den anderen?), die Mieterauswahl,
das Einholen von Referenzen und Erstellen
der Mietverträge, die Wohnungsabnahmen
und -übergaben speziell erwähnen. Es muss
überwacht werden, dass die Hausordnung
etc. eingehalten wird. Gegebenenfalls gilt
es Streitigkeiten zu schlichten. Schäden
müssen begutachtet, Schritte zu ihrer Be-
hebung eingeleitet werden. Instandstel-
lungs- und Sanierungsarbeiten werden von
der Offerte bis zur Abnahme begleitet.
Heiz- und Nebenkostenabrechnung müs-
sen ebenso erstellt werden wie die Liegen-
schaftsabrechnung, wozu generell alle
Rechnungen kontrolliert und kontiert wer-
den müssen.

Welches sind Ihre Kunden und was
für Gebäude werden von Ihnen verwaltet?

Unsere Kunden sind private Haus- oder
Stockwerkeigentümer, aber auch Firmen
und institutionelle Anleger. Wir verwalten
Mietliegenschaften und Mehrfamilien-
häuser im Stockwerkeigentum, aber auch
Einfamilienhäuser, Geschäftsliegenschaften
oder Überbauungen.

Für welche Tätigkeiten drängt sich be-
sonders eine professionelle Verwaltung auf?

Die Verhältnisse sind heute so komplex,
dass es ohne professionelle Verwaltung
kaum mehr geht. Die Gefahr, dass Fehler

Die Verwaltung als
Dienstleistung des HEV Zürich
TV-Interview von Bernhard Stotz, wohntraum.tv, mit Hans Barandun,
Leiter Verwaltung/Bewirtschaftung HEV Zürich



Sanieren – Abdichten –
Schützen von:

Betonmauerwerk, Fassaden,
Böden aller Art,
Mauerent-
feuchtung,
Grundwasser-
einbruch.
• Injektionen
System SUTER

SUTER – Bautenschutz AG
Einsiedlerstrasse 525, CH-8810 Horgen
Tel.: 044 725 44 82, Fax: /03
www. suterbautenschutz.ch
e-mail: info@suterbautenschutz.ch

Die Bautenschutz Profis



Liegenschaftsverwaltung

Moderne Fenster
schliessen dicht und lassen
kaum noch Wärme und
Feuchtigkeit durch. Dies
ist eigentlich erwünscht
und ganz im Sinn der
Erfindung. Nur wird ge-
genüber früher weniger
Frischluft zu- und Feuch-
tigkeit abgeführt.

Da erwerbstätige Be-
wohnerinnen und Be-
wohner nur morgens und
abends lüften können, werden die Fenster
gerne die ganze Nacht offen gelassen, um in
«frischer Luft» schlafen zu können. Dies kann

bei tiefen Temperaturen zu einem Auskühlen
der Mauern führen. Dadurch bildet sich Kon-
denswasser, der perfekte Nährboden für
Schimmel.

Am besten wird eine Wohnung täglich
zwei- bis viermal während rund fünf Minu-
ten durch vollständiges Öffnen der Fenster
gelüftet. Dadurch wird die zu feuchte und
«verbrauchte» Luft rasch erneuert, ohne dass
sich die Wohnung zu sehr abkühlt und mit
viel Energie wieder aufgewärmt werden
muss. Unbedingt zu vermeiden ist ein Dauer-
lüften durch offene Kippfenster! Ein Informa-
tionsblatt des HEV informiert detailliert über
«Richtiges Lüften». Siehe Bestellformular
auf Seite 121. ■

Quer- nicht Dauerlüften

Hans Barandun,
Leiter Verwaltung/
Bewirtschaftung,
Hauseigentümer-
verband Zürich

HEV 2 | 201088
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hrk. Extravaganz, aber auch Sinnlich-
keit sind offensichtlich die Trends bei der

Wandbekleidung. Aber auch Streifen trägt
Wand heute wieder vermehrt. Wie sehr die
Tapete als ultimatives Raumgestaltungsele-
ment geschätzt wird, beweist Zaha Hadid,
eine der bekanntesten Persönlichkeiten der
internationalen Architektur- und Design-
szene. Erstmals hat sie nun für marburg
wallcovering Wanddesign kreiert. Alles was
Zaha Hadid gestaltet, folgt dem gleichen
hohen Anspruch: Es ist neu, noch nie dage-
wesen, es ist überragend durchdacht und
es funktioniert. So auch ihre Tapetenent-
würfe, mit denen sie alle Sehgewohnheiten
sprengt. ■

Extravaganz und Sinnlichkeit
Der Vormarsch der Tapete hält an, wie an der Heimtextil-Messe
in Frankfurt und an der Swissbau in Basel unübersehbar war.

Mit klassisch inspirierten Dessins oder mit
Streifen bedruckte Textil-Wandbekleidung.
Seidige Fäden und glitzernde Metalleffekte
ergeben wunderschöne Lichtspiegelungen.
(Omexco, Kollektion Allure)

Adequat und nach Herzenslust gestalten.
Romantische Mädchen finden hier,
was sie am meisten mögen: Pferdemotive
in Flieder und Rosa. (Marburg, Kollektion
Manekin. Kinderwelten)

Die neue Falztechnik verbindet eine grosszügige
horizontale Fältelung mit kleinen Knitterfältchen,
durch Metallpigmente zart akzentuiert. Dazu
gibt es als Set oder als Einzelbahn japanische Koi.
(Marburg, Kollektion Crash Lounge, Go east)
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Für individuelle Wand-
gestaltung mit Digital-
druck. Neu gibt es jetzt
auch handkolorierte
Künstlertapeten.
(Erfurt, Kollektion
Digitalvlies)

Ihre enorme Tiefe
erhalten die Drucke
durch das Zusam-
menspiel changieren-
der Metalleffekte,
matter Perlmutt und
stumpfer Partien.
(«Zaha Hadid – Art
Borders by marburg»)



Neuhofstrasse 52
CH-8315 Lindau/Zürich
Tel. 052 345 21 22
www.faellag.ch

Erfahren, sicher, schnell, kostengünstig

Spezialfällarbeiten

◗ Fällarbeit

◗ Hackarbeit

◗ Stockfräsen

Verlangen Sie unsere
detaillierten Unterlagen
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Sachenrecht

Will sich ein Grund-
eigentümer auf den
Anspruch auf ein
Durchleitungsrecht be-
rufen, müssen gewis-
se Voraussetzungen
erfüllt sein. Zum einen
muss eine Notlage in
dem Sinne vorliegen,
dass die Erstellung
einer Transitleitung un-
erlässlich ist. Die Durch-
leitung muss zur bestimmungsgemässen
Nutzung des Grundstückes notwendig sein,
was nicht erfüllt ist, wenn lediglich «luxu-
riöse» Bedürfnisse befriedigt werden sollen.
Neben dem Bedürfnisnachweis ist auch
erforderlich, dass das nachbarliche Grund-
stück zur Erschliessung zwingend notwen-
dig ist, eine andere Erschliessung also
unmöglich ist. Kämen mehrere Grund-
stücke in Frage, ist aufgrund einer umfas-
senden Beurteilung zu bestimmen, welches
Grundstück am wenigsten «geschädigt»
würde. Des Weiteren und schwierig ist
sodann die Beurteilung, ob die Kosten –
ohne Beanspruchung des nachbarlichen
Grundstückes – «unverhältnismässig» sind.
Insofern gibt es dabei einen ernormen

Ermessensspielraum. Es müssen die Kosten
im Verhältnis zur Last, die dem nachbar-
lichen Grundeigentümer auferlegt wird,
gegeneinander abgewogen werden. Ent-
steht dem belasteten Grundeigentümer als
Folge der Durchleitung ein Schaden, ist die-
ser vor der Einräumung der Dienstbarkeit
zu ersetzen. Bei der Schadensberechnung
ist zu ermitteln, in welchem Umfang durch
das Erstellen, die Benutzung und den
Unterhalt der Leitung voraussichtlich eine
finanzielle Einbusse entstehen könnte (z.B.
Wertverminderung des Grundstückes infol-
ge erschwerter Bewirtschaftung).

Legitimation
Sofern die Voraussetzungen für einen

Durchleitungsanspruch erfüllt sind, kann
dieser in erster Linie vom Grundeigentümer
geltend gemacht werden. Im Falle des Mit-
oder Stockwerkeigentums kann grund-
sätzlich jeder einzelne «Eigentümer» den
Durchleitungsanspruch geltend machen,
sofern dieser dem gemeinschaftlichen
Grundstück zugute kommt. Bei einem im
Gesamteigentum stehenden Grundstück
muss jedoch in der Regel der Anspruch von
allen Gesamteigentümern geltend gemacht
werden. Bloss obligatorisch Berechtigten

Das Durchleitungsrecht
Das Durchleitungsrecht gemäss Art. 691 ff. ZGB gewährt einem Grund-
eigentümer den Anspruch, das nachbarliche Grundstück für Transitlei-
tungen zu benutzen. Das Gesetz formuliert diesen Anspruch in Form einer
Verpflichtung zur Duldung des Nachbarn als gesetzliche Eigentums-
beschränkung. Das Durchleitungsrecht ist wie das Notwegrecht (vgl. HEV
1/10) ein Notrecht. Es kann nur beansprucht werden, wenn das Erstellen
der Leitung ohne Inanspruchnahme des nachbarlichen Grundstückes nicht
oder nur mit unverhältnismässigen Kosten realisiert werden kann.

lic. iur.
Kathrin Spühler,
tel. Rechtsberatung
HEV Zürich
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und Inhabern eines beschränkt dinglichen
Rechtes steht kein Anspruch zu.

Der Anspruch auf Durchleitung betrifft
grundsätzlich jeden benachbarten Grund-
eigentümer. Dabei wird der Begriff Nachbar
weiter ausgelegt und umfasst alle sich in
einem bestimmten Umkreis befindlichen
Grundstücke.

Entstehung und Durchsetzung
Der Anspruch auf ein Durchleitungsrecht

kann gerichtlich geltend gemacht werden,
wenn der Grundeigentümer nicht in den
Abschluss eines Dienstbarkeitsvertrages
einwilligt oder man sich etwa über die Höhe
des Schadenersatzes nicht einigen kann.
Die Dienstbarkeit entsteht bereits durch
den Abschluss eines privatrechtlichen Ver-
trages. Ein Grundbucheintrag ist nicht
erforderlich. Ohne Eintrag kann jedoch dem
gutgläubigen Erwerber des belasteten
Grundstückes die Dienstbarkeit nicht ent-
gegengehalten werden.

Sobald eine gültige Dienstbarkeit vor-
liegt, ist es dem Berechtigten erlaubt, alles
vorzunehmen, was in schonender Weise für
die Ausübung der Dienstbarkeit erforderlich
ist, wie insbesondere das Betreten des
Grundstückes zwecks Unterhalt etc. Dabei
hat der Berechtigte nicht nur auf die Interes-
sen des Belasteten Rücksicht zu nehmen
und für die Erstellungs- und Unterhalts-
kosten aufzukommen, sondern auch alles
technisch Mögliche vorzukehren, um den
Schaden am belasteten Grundstück mög-
lichst gering zu halten (Art.692 Abs. 1 ZGB).

Wo ausserordentliche Umstände es
rechtfertigen, kann bei oberirdischen Lei-
tungen sogar verlangt werden, dass das
Land, über das die Leitungen geführt wer-
den, gegen volle Entschädigung zu Eigen-
tum übernommen wird (Art. 691 Abs. 2
ZGB). Ob ausserordentliche Umstände vor-

liegen, muss der Richter nach Recht und Bil-
ligkeit beurteilen.

Änderung der Verhältnisse
Das Gesetz sieht vor, dass bei Änderung

der Verhältnisse der Belastete eine entspre-
chende Verlegung der Leitung verlangen
kann (Art. 693 Abs. 1 ZGB). Das ist insbeson-
dere dann der Fall, wenn die Leitung von
Anfang an aus sachlichen Gründen anders
hätte geführt werden müssen, wenn die frag-
lichen Umstände damals schon vorgelegen
hätten. Die Transitfunktion darf durch die
Verlegung allerdings nicht beeinträchtigt wer-
den. Für die Kosten der Verlegung muss
grundsätzlich der Berechtigte aufkommen
(Abs. 2). Nur wenn besondere Umstände es
rechtfertigen, kann ein Teil der Verlegungs-
kosten dem Belasteten auferlegt werden, so
etwa dann, wenn die Leitung auch diesem
dient (Abs. 3). Der Belastete kann seinen
Anspruch klageweise durchsetzen, sofern der
Berechtigte seine Zustimmung nicht erteilt.

Spezialität: Eigentum an
den Transitleitungen

Grundsätzlich erfasst das Eigentum an
Grund und Boden auch alle damit verbunde-
nen Bauten (so genanntes Akzessionsprin-
zip). Art. 675 Abs. 1 ZGB statuiert jedoch
eine ausdrückliche Abweichung von diesem
Grundsatz und ermöglicht es, am gleichen
Grundstück zwei verschiedene Eigentümer-
positionen zu begründen. Ist die Berechti-
gung, eine solche Baute zu erstellen, im
Grundbuch eingetragen, steht die Durchlei-
tung im Eigentum des dienstbarkeitsberech-
tigten Erstellers. Bei Stockwerkeigentum ist
die Begründung von Sondereigentum jedoch
ausgeschlossen (Abs. 2). Auf jeden Fall lohnt
es sich zur Vermeidung von Streitigkeiten, im
Dienstbarkeitsvertrag eine klare Regelung
der Unterhaltskosten zu treffen. ■
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Mietzinsgestaltung

Sechsmonatige Kündigungsfrist
Mietzinsänderungen nach Art. 269.a lit. b und e OR unter Berücksichtigung
– der Hypothekarzinsänderungen1

– der Teuerung des risikotragenden Kapitals2

– der Kostensteigerungen3

Diese Tabelle ist als Hilfsmittel zu verstehen. Sie kann eine individuelle Berechnung
einer Mietzinsanpassung im Streitfall nicht ersetzen. Bei Mietverträgen mit beson-
deren Abmachungen, wie z.B. Index- oder Staffelmiete, gelangt diese Mietzins-
gestaltung während der festen Dauer nicht zur Anwendung.

Berechnet am 11. Februar 2010
(halbjährlich aktualisierte Tabelle unter www.hev-zh.ch/Mietzins)

1 Seit 1.1.08 ist für die Mietzinsgestaltung nach der relativen Methode ein für die ganze Schweiz geltender
Referenzzinssatz massgebend. (Näheres dazu in HEV 10/08.) Dieser wird mit Stichtag 31.12.09 wieder
neu berechnet und Anfang März publiziert. Es empfiehlt sich daher, mit der Berechnung allfälliger Miet-
zinsanpassungen bis nach diesem Datum zuzuwarten. Damit Sie für diese Eventualität gewappnet sind,
haben wir die beiden wahrscheinlichsten Möglichkeiten in unserer Tabelle bereits vorweggenommen. Zur
Anwendung gelangt nur diejenige Kolonne, welche dem Anfang März in den Medien veröffentlichten
neuen Referenzzinssatz entspricht.

2 40% der Teuerung gemäss Landesindex der Konsumentenpreise. Für die Berechnung spielt es keine
Rolle, auf welcher Basis (1993/2000/2005) die Teuerung berechnet wird. Wir verwenden hier die Basis
2000.

3 Verteuerung aller öffentlich-rechtlichen Abgaben und anderen Aufwendungen, die der Betrieb der
Liegenschaft mit sich bringt, z.B. Objektsteuern, Versicherungsprämien, Kehricht, Wasser, Abwasser,
Elektrisch für allgemeine Räume usw.

– In der Regel wird eine Erhöhung des Mietzinses von 0,5 bis 1% pro Jahr ohne konkreten Nachweis
möglich. Die diesbezügliche Praxis der Schlichtungsbehörden ist uneinheitlich.

– Wird eine Mehrzahl der Betriebskosten neben dem Mietzins separat abgerechnet, so kann diese Erfah-
rungszahl nicht angewendet werden. Eine Steigerung dieser Kosten gilt dann als mindestens teilweise
bereits in der Nebenkostenabrechnung berücksichtigt, sodass pauschal, d.h. ohne Beleg, nur 0,25 bis
0,5% pro Jahr akzeptiert werden.

– Müssen die Kostensteigerungen belegt werden, so kann der Beweis nur durch Vergleich über einen län-
geren Zeitraum hinaus erbracht werden. Der Durchschnitt mehrerer Jahre muss mit dem Durchschnitt
der Kosten der Folgejahre verglichen werden. Die aus diesem Vergleich resultierende Steigerung ist es,
die zu einer Erhöhung berechtigt. Einmalig hohe Kosten fallen so auf mehrere Jahre verteilt ins Gewicht.

4 Massgebend für die Berechnung der Mietzinsanpassung ist der Zeitpunkt, an welchem die letzte Miet-
zinsanpassung verschickt wurde oder – falls seit Vertragsabschluss noch keine Anpassung vorgenommen
worden ist – der Zeitpunkt des Vertragsabschlusses. In dieser Tabelle wird davon ausgegangen, dass die
letzte Anpassung kurz nach Erscheinen unserer entsprechenden Tabelle auf den in der ersten Spalte
angeführten Termin ausgeführt wurde. Es empfiehlt sich, die erste Mietzinsanpassung nach Vertrags-
abschluss individuell zu berechnen bzw. berechnen zu lassen.
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Zeitpunkt
Nach der Kündi-

gung durch den Mie-
ter müssen sich die
Parteien einigen,
wann die Übergabe
des Mietobjekts statt-
finden soll. Dies hat
spätestens am Ende
der Mietdauer zu
erfolgen. Solange die
Parteien nichts ande-
res vereinbart haben, ist das am letzten Tag
des Mietverhältnisses während den üblichen
Geschäftszeiten (so Art. 79 OR). Verwende-
ten die Parteien je-doch den Mietvertrag des
Hauseigentümerverbandes Zürich inkl. den
allgemeinen Ge-schäftsbedingungen (im Fol-
genden kurz AGB), gilt nach deren Punkt 14
(Ausgabe 2007; Punkt 18 der Ausgabe
1996), dass die Rückgabe nach Ortsgebrauch
jedoch spätestens um 12 Uhr am Tag nach
Beendigung des Mietverhältnisses zu erfol-
gen hat. Sollte dieser Tag auf einen Samstag,
Sonntag oder gesetzlichen Ruhe- oder Feier-
tag fallen, muss die Rückgabe am darauffol-
genden lokalen Werktag bis 12 Uhr erfolgen.

Zustand
Die Wohnung muss geräumt, gereinigt

und – vertragsgemässe Nutzung vorausge-
setzt – gemäss dem Antrittsprotokoll in ein-

wandfreiem Zustand, wo nötig fachmännisch
Instand gestellt, zurückgegeben werden (Art.
259, 260a, 267 Abs. 1 OR).

Sollten sich der ausziehende und der ein-
ziehende Mieter darüber einigen wollen, dass
Möbel oder andere vom ausziehenden Mieter
– ohne schriftliche Zustimmung – eingebaute
Gegenstände (diese müssten vom ausziehen-
den Mieter bis zur Rückgabe entfernt/rück-
gebaut werden, ansonsten er schadenersatz-
pflichtig würde) vom einziehenden Mieter
übernommen werden und sich der Vermieter
damit einverstanden erklären, so sollte sich
der Vermieter wenigstens vom einziehenden
Mieter eine schriftliche Haftungserklärung
unterzeichnen lassen. Darin muss sich der
Mieter verpflichten, dass er die übernomme-
nen Sachen bei seinem Auszug entfernt resp.
Bauten rückgängig macht sowie für Schäden,
die sich erst dann zeigen, vollumfänglich und
ausschliesslich persönlich aufkommt.

Haftung
Für die vertragsgemässe Nutzung der

Mietsache hat der Mieter seinen Mietzins
entrichtet, weshalb ihn im Umfang der nor-
malen Abnützung keine Haftung trifft. Nutzt
er das Mietobjekt jedoch übermässig, unsorg-
fältig oder vertragswidrig, so muss er dafür
einstehen. Es ist aber zu beachten, dass der
Mieter nicht für Mängel haftbar gemacht
werden kann, welche bereits vor Mietbeginn

Rückgabe des Mietobjekts und
das Rückgabeprotokoll
Obwohl ausserterminliche Kündigungen eher die Regel als die Aus-
nahme bilden, häufen sich Ende März und Oktober die Wohnungs-
wechsel. Deshalb sei hier wieder einmal daran erinnert, was dabei
besonders zu beachten ist.

lic. iur.
Sandra Heinemann,
tel. Rechtsberatung
HEV Zürich
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fizierte Mängelnennung (Bestand und
Umfang) und Haftungserklärung, so schnell
als möglich – innert weniger der Rückgabe
folgenden Tagen (max. 2–3) – dem Mieter
schriftlich und eingeschrieben zustellen. Es
muss darin unmissverständlich klar und sub-
stantiiert zum Ausdruck kommen, für welche
Mängel der Vermieter den Mieter verant-
wortlich/haftbar macht bzw. für welche auf-
gelisteten Mängel der Mieter aufzukommen
hat. Dies ist wichtig, weil das Rückgabeproto-
koll oder der amtliche Befund nicht schon an
sich eine Mängelrüge i.S.v. Art. 267a OR dar-
stellt. Daher ist das eben beschriebene Vorge-
hen auch erforderlich, wenn zwar beide Par-
teien das Protokoll unterzeichnet haben, aber
dieses keine rechtsgenügende Mängelrüge
im eben beschriebenen Sinn darstellt.

Eine rechtsgenügende Mängelrüge ist
auch für nachträglich entdeckte versteckte
Mängel, welche bei der Übernahme nicht
entdeckt werden konnten, in der gleichen
kurzen Zeit auf dieselbe Art und Weise erfor-
derlich, will der Vermieter seiner Rechte nicht
verlustig gehen, d.h. diese verwirken.

Sollte der Mieter das Rückgabeprotokoll
so unterschreiben, dass er die aufgenomme-
nen Mängelbehebungen zu seinen Lasten
gehend anerkennt und er sich dafür je spe-
zifiziertem Mangel zur Bezahlung einer
bestimmten Summe (Achtung Saldoklausel:
Der Mieter haftet dann auch nur für diesen
Betrag, selbst wenn die effektiven Schadens-
behebungskosten höher sein sollten; besser
%-Zahlen vereinbaren) verpflichtet, liegt dem
Vermieter bereits eine Schuldanerkennung
vor, was dem Vermieter im Schuldbetrei-
bungs- und Konkursverfahren zum Vorteil
gereicht.

Tipp
Da gemäss Art. 257h OR zur Durch-

führung von Arbeiten, die der Beseitigung

von Mängeln oder zur Behebung oder Ver-
meidung von Schäden eine Duldungspflicht
seitens des Mieters besteht und der Mieter
zum Unterhalt dem Vermieter die Wohnung
zur Besichtigung öffnen muss, ist es dem
Vermieter zu empfehlen, eine Vorabbesichti-
gung vor der Rückgabe des Mietobjekts vor-
zunehmen. Dies muss selbstverständlich
rechtzeitig angezeigt werden (nach Punkt 8
der Allgemeinen Bedingungen zum Miet-
vertrag [Ausgabe 2007] mind. 48 Stunden
vorab). Die Vorabbesichtigung bringt dem
Vermieter den Vorteil, dass er sich bereits
vor der Rückgabe ein Bild über den Zu-
stand der Wohnung machen kann. Er weiss
dann, ob eine nahtlose Weitervermietung
überhaupt in Frage kommt, oder er kann
zumindest die Instandstellungsarbeiten recht-
zeitig planen und koordinieren. Wenn der
Mieter ohne guten Grund die Besichti-
gung verweigert, kann dieser für einen da-
durch entstandenen Schaden haftbar ge-
macht werden.

Zusammenfassung:
– Der Vermieter ist für den Zustand der

Sache beweispflichtig, weshalb er mit
grosser Vorsicht ein detailliertes Antritts-
und ein ausführliches Rückgabeprotokoll
machen sollte.

– Das beidseitig unterzeichnete Rückgabe-
protokoll ist nur dann eine rechtsge-
nügende Mängelrüge, wenn darin un-
missverständlich und substantiiert zum
Ausdruck kommt, für welche klar spezi-
fizierten Mängel der Mieter durch den
Vermieter haftbar gemacht werden soll.

Protokolle, Lebensdauertabellen und Bro-
schüren zum Thema können beim Hausei-
gentümerverband Zürich erworben werden.
(Bestellformular Seite 121) ■
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bestanden haben. Zumal dem Vermieter der
Beweis für den Zustand des Mietobjekts bei
Mietbeginn obliegt, tut er gut daran, diesen
in einem Antrittsprotokoll genau aufzuneh-
men. Dieses und das Rückgabeprotokoll ma-
chen dann einen Vergleich betreffend dem
Umfang der Abnutzung erst möglich. Daraus
ergeben sich aus der übermässigen Abnut-
zung oder vertragswidrigen Nutzung die
Mängel, für welche der Mieter aufzukommen
hat.

Der Mieter haftet aber grundsätzlich bei
Notwendigkeit des Ersatzes nur mit dem
Zustands- und nicht mit dem Neuwert der
beschädigten Einrichtung. Die «paritätische
Lebensdauertabelle» hilft dabei oft für die
Wertbestimmung. Es ist aber anzumerken,
dass es sich dabei lediglich um Richtlinien
handelt, es sei denn, die Parteien hätten
sie ausdrücklich zum Vertragsbestandteil
erklärt. Sollte die beschädigte Einrichtung
reparabel sein, so trägt der Mieter die vollen
Reparaturkosten, Verhältnismässigkeit vor-
ausgesetzt. Liegen nur Bagatellschäden vor,
deren Behebung unverhältnismässig hohe
Kosten verursachen würde, schuldet der Mie-
ter lediglich den Minderwert.

Übergabe
Bei der Rückgabe der Mietwohnung liegt

es insbesondere im Interesse des Vermieters,
dass er das Mietobjekt umfassend prüft und
ein Rückgabeprotokoll zusammen mit dem
Mieter erstellt. Gemäss Punkt 14 der Allge-
meinen Bedingungen zum Mietvertrag (Aus-
gabe 2007) muss sich der nicht kooperative
Mieter das vom Vermieter erstellte Protokoll
als richtig entgegenhalten lassen. Zur objekti-
ven Beweissicherung kann der Vermieter
einen amtlichen Befund durch den Stadt-
resp. Gemeindeammann erstellen lassen. Die
Kosten dafür werden vom Vermieter bezahlt.
Er kann den entsprechenden Betrag, Solvenz

des Mieters vorausgesetzt, von diesem zu-
rückverlangen.

Die Mängel, welche anlässlich der Besichti-
gung festgestellt werden und für welche der
Mieter verantwortlich ist, müssen dem Mieter
sofort angezeigt werden. Der Vermieter muss
bei der Mängelerfassung besonders vorsichtig
vorgehen. Es gelten alle Mängel, die der Ver-
mieter bei übungsgemässer Prüfung hätte
erkennen müssen und die nicht entsprechend
gerügt worden sind, als vom Vermieter ak-
zeptiert, d.h. der Vermieter verwirkt seine
diesbezüglichen Rechte. Daher muss gerade
jetzt in den Wintermonaten dringend davon
abgeraten werden, dass Wohnungsabnahmen
zu Randzeiten, wo die Lichtverhältnisse un-
günstig sind, gemacht werden. Versteckte
Mängel, welche vom Vermieter nicht entdeckt
werden konnten, können sofort nach Ent-
decken vom Vermieter gegenüber dem Mieter
geltend gemacht werden. Wird dies unterlas-
sen, ist das Recht dazu ebenfalls verwirkt.

Aus dem Rückgabeprotokoll muss sich
ganz klar ergeben, für welche Mängel der
Mieter einzustehen hat und wo ihn die dies-
bezügliche Instandstellungspflicht trifft. Es ist
grundsätzlich von beiden Parteien zu unter-
zeichnen. Meist können die Mängelbehe-
bungs- resp. Instandstellungskosten erst nach
deren Vollendung beziffert werden, weshalb
sie kaum je bereits so im Protokoll aufgenom-
men werden können.

Vorgehen zur Rüge von Mängeln
(auch im Protokoll erfasste)

Wenn einerseits der Mieter der Rückgabe
nicht beiwohnt oder andererseits Meinungs-
verschiedenheiten über den Bestand und/
oder den Umfang der Mängel bestehen und
daher die Unterschrift des Mieters nicht
erhältlich ist, so muss der Vermieter dem Mie-
ter das Rückgabeprotokoll oder den amtli-
chen Befund als Mängelrüge, d.h. inkl. spezi-
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hielt zu diesem Punkt fest, dass eine
Abmahnung genügend klar sei, wenn die
Monate, für die der Mietzins ausstehend
ist, genau bezeichnet werden (z.B. ausste-
hend sind die Mietzinse für die Monate
Januar und Februar 2010). Sollte hingegen
nur ein Teil eines Monatszinses ausstehend
sein, ist der Schreibende der Ansicht, dass
der nicht bezahlte Betrag genau zu bezif-
fern ist.

Sind nun die vorgenannten Voraussetzun-
gen erfüllt (korrektes Mahnschreiben, unge-
nutzter Ablauf der Zahlungsfrist), kann der
Vermieter dem Mieter das Mietverhältnis
unter Einhaltung von 30 Tagen auf ein
Monatsende kündigen. Die Kündigung hat
dabei mittels amtlichem Formular zu erfolgen
und ist Ehegatten wie auch gleichgeschlecht-
lichen registrierten Partnern separat und mit
eingeschriebener Sendung zuzustellen. ■

Mietrecht

Viktor Vermieter

Mustergasse

8000 Zürich

Einschreiben

Herr
Max Mieter

Pachtstrasse

8400 Winterthur

Zürich,…………

Zahlungsaufforderung mit Kündigungsandrohung (Art. 257d OR)

Sehr geehrter Herr Mieter

Leider ist Ihre Mietzinszahlung vom ....... im Umfang von Fr. ........ immer

noch ausstehend. Ich bitte Sie, mir diesen Betrag umgehend zu über-

weisen.

Ich setze Ihnen hiermit eine Zahlungsfrist an, den ausstehenden Betrag

von insgesamt Fr. …… innert 30 Tagen zu bezahlen. Bei unbenutztem

Ablauf dieser Zahlungsfrist werde ich Ihnen das Mietverhältnis mit einer

Frist von 30 Tagen auf Ende eines Monats ausserordentlich kündi-

gen. Diese Androhung stützt sich auf Art. 257d OR.

Freundliche Grüsse

Viktor Vermieter
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– der Mieter muss mit
der Zahlung fälliger
Mietzinse oder Ne-
benkosten im Rück-
stand sein.

– der Vermieter muss
dem Mieter schriftlich
(aus Beweisgründen
mittels eingeschriebe-
ner Sendung) eine
Zahlungsfrist von min-
destens 30 Tagen an-
setzen und ihm gleich-
zeitig – bei unbenutztem Ablauf vor-
erwähnter Frist – die ausserordentliche
Kündigung nach Art. 257d OR androhen.

Tilgt der Mieter innert Frist (wobei
eventuell die postalische Zustellungsfrist
hin-zuzurechnen ist, falls der Mieter das

Mahnschreiben weder entgegengenom-
men noch auf der Post abgeholt hat;
andernfalls gilt der tatsächliche Empfang)
den Zahlungsrückstand nicht oder nicht
vollständig, so ist der Vermieter berechtigt,
auf ein Monatsende unter Einhaltung
einer Frist von mindestens 30 Tagen zu
kündigen.

In der Praxis erweisen sich die Hürden
für eine Zahlungsverzugskündigung als
hoch. So muss die Abmahnung vom aus-
ständigen Mietzins eine genügende Klar-
heit aufweisen. Das Mahnschreiben muss
gemäss Art. 257d OR eine klare Aufforde-
rung zur Zahlung enthalten. Zudem muss
der Mietzinsrückstand sicher bestimmbar
sein.

Die sichere Bestimmbarkeit setzt nicht
zwingend eine Bezifferung des ausstehen-
den Betrages voraus. Das Bundesgericht

Kündigung wegen Zahlungsrück-
standes – Klarheit der Abmahnung
Nach Art. 257d OR müssen bei einer ausserordentlichen Kündigung
wegen Zahlungsrückstandes sowohl bei Wohn- wie auch bei Geschäfts-
räumen folgende Vorraussetzungen erfüllt sein:

RA lic. iur.
Cornel Tanno,
Rechtsberatung/
Prozessführung
HEV Zürich



8040 Zürich

Ihr Partner für:

Heizöl
Tankrevisionen

Tel. 044 498 16 12

Holzkohle

Tel. 044 498 16 17

Garantie für prompten
Service



115HEV 2 | 2010

Mietrecht

gung durch den Vermieter aus wichtigen
Gründen nach Art. 266g OR oder nach Art.
257f OR.

Hat der Vermieter den Vertrag des HEV
Zürich verwendet und zahlt der Mieter nicht
pünktlich, so gerät er nach Art. 102 Abs. 2

OR ohne vorgängige Mahnung in Verzug,
weil der erste Tag des Monats auch als
bestimmter Verfalltag verabredet ist. Der
Vermieter könnte den fälligen Mietzins
ohne weitere Abmahnung am 2. des
Monats in Betreibung setzen. ■

E. Jetzer
Inhaber:
Hans Müller

• Sonnen-Lamellenstoren In der Wässeri 16
• Rolladen-Reparatur-Service 8047 Zürich
• Neuanfertigungen Tel. 044 401 07 47, Fax 044 401 07 48
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Die unpünktliche
Bezahlung des Miet-
zinses oder der
Nebenkosten durch
den Mieter stellt
immer eine Vertrags-
verletzung dar, auch
wenn der Vermieter
nicht nach Art. 257d
OR vorgehen kann.
Dies ist insbesondere

dann der Fall, wenn der Mieter schleppend
zahlt und immer wieder erst nach der Frist-
ansetzung mit Kündigungsandrohung
bezahlt. In diesem Fall steht eine ausseror-
dentliche Kündigung nach Art. 257d OR
nicht zur Verfügung, der Vermieter kann
bei einem unbefristeten Mietverhältnis
aber ordentlich kündigen. Ist das Mietver-
hältnis befristet, so bejaht ein Teil der Lite-
ratur (Das Schweizerische Mietrecht SVIT
Kommentar, Seite 129 oben) die Kündi-

Betreibung ohne vorgängige Mahnung

Checkliste
 Mit der Zahlungsaufforderung nach Art. 257d OR dürfen nur fällige Mietzinsen

(auch Nebenkosten) gemahnt werden.
Achtung: Mit einer solchen Zahlungsaufforderung kein Mietzinsdepot mahnen!

 Die 30-tägige Zahlungsfrist beginnt mit dem der Zustellung folgenden Tag.
 Kann das Schreiben dem Mieter nicht zugestellt werden, gilt der letzte Tag der

postalischen Abholfrist als Empfangsdatum, und die Frist von 30 Tagen beginnt
am darauffolgenden Tag. Faustregel: Wenn der Mieter 40 Tage nach Aufgabe
des Schreibens den ausstehenden Betrag nicht bezahlt hat, ist in der Regel die
Frist gewahrt und das Mietverhältnis kann mit einer Frist von 30 Tagen auf Ende
eines Monats gekündigt werden.

 Endet die Zahlungsfrist an einem Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der darauf-
folgende Werktag der letzte Tag der Frist.

 Nicht vor Ablauf der Zahlungsfrist kündigen!
 Für die Kündigung amtliches Formular verwenden.

Bei Familienwohnungen besonders zu beachten:
 Bei Familienwohnungen müssen sowohl das Schreiben mit der Androhung der

Kündigung als auch die Kündigung selber an beide Ehegatten separat adressiert
und in separaten Couverts zugestellt werden.

 Dient die gemietete Sache einer registrierten Partnerschaft als Wohnung, kom-
men die Vorschriften über Familienwohnungen zur Anwendung.

 Bei Mietergemeinschaften genügt sowohl beim Schreiben mit der Androhung der
Kündigung als auch bei der Kündigung ein Schreiben an alle Mieter, das die
Adressen aller Mieter, die im Vertrag bezeichnet sind, beinhaltet.

lic. iur.
Tiziano Winiger,
tel. Rechtsberatung
HEV Zürich



Grundlagen/Rechtliches
Prüfung der Sache und Mängelrüge/Beweislast/
Beweissicherung | Zeitpunkt der Instandstellung/
Nachträglich erkannte Mängel | Haftung/Haft-
pflichtversicherung | Normale Abnützung/über-
mässige Beanspruchung | Reparatur/Ersatz/Min-
derwert

Standard-Wohnungsabnahme
Vorbereitung | Durchführung

Sonderfälle
Estrich-/Kellerabteil nicht fertig geräumt | Alter
Mieter will selber Schäden beheben | Mieter
nicht mehr auffindbar | Investitionen des Mie-
ters/Übertragung auf neuen Mieter

Optik des Malers
Dispersions-/Öl-/Silikon-/Kunstharzmattfarben/
Tapeten/Verputz/Gips | Nikotin-/Feuchtigkeits-
schäden | Preiskalkulation/Schätzung | Maler-
kosten | Wann ausbessern, wann ganz neu
streichen?

Schlussabrechnung und Kautionsrückforderung
Erstellung | Durchsetzung | Auflösung des Kau-
tionskontos

Anschliessend Apéro

Seminarkosten inkl. Dokumentation
Mitglieder* Einzel: Fr. 250.–

Ehepaar:** Fr. 400.–
Nichtmitglieder Einzel: Fr. 290.–

Ehepaar:** Fr. 480.–

Bitte beachten Sie:
Es sind wenige Parkplätze vorhanden.
Gebühr Fr. 10.–, zahlbar am Empfang

* Mitgliedervergünstigung kann nur bei
Angabe der Mitglied-Nr. gewährt werden
(vgl. Adressfeld auf letzter Seite).
Mitglieder- und Rechnungsadresse müssen
übereinstimmen.

**Nur 1 Dokumentation

Anmeldeschluss:
14 Tage vor Kursbeginn. Bei Annullierungen
nach Anmeldeschluss ist eine Bearbeitungs-
gebühr von 30% der Seminarkosten zu entrich-
ten. Bei unentschuldigtem Nichterscheinen blei-
ben die vollen Seminarkosten geschuldet. Eine
Vertretung ist selbstverständlich willkommen.

HEV Zürich, Sekretariat Seminare,
Albisstrasse 28, Postfach, 8038 Zürich,
Fax 044 4871777, Tel. 044 487 17 03,
E-Mail: mitgliederdienste@hev-zuerich.ch

Die Wohnungsabnahme
Freitag, 7. Mai 2010, 8.00 bis 12.00 Uhr
Referenten: lic. iur. Reto Ziegler, Rechtsanwalt | Rolf Schlagenhauf, dipl. Malermeister,

Betriebsökonom FH | Hans Barandun, Immobilienverwalter mit eidg. Fachausweis
Seminarort: HEV Zürich, Albisstrasse 28, 8038 Zürich-Wollishofen

Seminar/Workshop

Anmeldung für Seminar/Workshop
«Die Wohnungsabnahme»
vom 7. Mai 2010

Parkplatz, Autonummer:

mit Ehepartner

Name:

Vorname:

Firma (falls Rechnung über Firma läuft):

Strasse:

PLZ/Ort:

Tel. privat:

Tel. Geschäft:

E-Mail:

Mitglied-Nr.:

Datum: Unterschrift:

Bitte Angaben in Blockschrift oder mit Schreibmaschine

✁
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Drucksachenverkauf

Immobilien
und Steuern
Wohneigentümer werden
vom Fiskus auf vielfältige Art
und Weise zur Kasse gebeten.
Umso wichtiger ist es, zu wissen,
wie die Steuerbelastung

optimiert werden kann. Der HEV hat in diesem Bereich verschiedene
Broschüren und Bücher herausgegeben, die dabei helfen können.

Wohneigentum in der Zürcher Steuererklärung 2009
Aufgrund der Weisung 2009 aktualisierte Ausgabe. Korrekte Berechnung von
Immobiliensteuerwert und Eigenmietwert. Was ist steuerlich abziehbar? Unternutzungs-
abzug u.v.m. (32 Seiten)

Für Mitglieder: Fr. 21.– / Fr. 25.– für Nichtmitglieder

Handbuch Steuern und Immobilien
Der Steuerratgeber bietet dem Leser einen umfassenden Überblick über die Steuern
im Zusammenhang mit seiner Liegenschaft. Die informative und verständliche Wegleitung ver-
mittelt das erforderliche Grundlagenwissen und beinhaltet nebst Fallbeispielen auch
zahlreiche praktische Steuertipps. Dabei folgt der Steuerratgeber dem Lebenszyklus einer Immo-
bilie: Der Steuerratgeber beginnt mit der steueroptimalen Finanzierung des Kaufs,
fährt fort mit der steueroptimalen Nutzung und endet schliesslich mit dem möglichst steuer-
schonenden Verkauf oder der steueroptimalen Übertragung der Liegenschaft auf die
nächste Generation. Im Anhang finden sich zahlreiche Tabellen und Aufstellungen mit wertvol-
len Informationen zu Steuern und Immobilien. (340 Seiten)

Für Mitglieder: Fr. 84.– / Fr. 104.– für Nichtmitglieder.
Für Mitglieder: Fr. 57.– / Fr. 67.– für Nichtmitglieder l AKTION bis 30.4.2010!

UHLENBROCK AG
Bauspenglerei
Bedachungen

Hohlstrasse 413
8048 Zürich
Tel. 044 4011460
Fax 044 4011461



Drucksachen

Bestellformular
Preise

Mitglieder Nichtmitglieder
Bestellnummer Anzahl Fr. Fr.

Formulare zum Abschluss von Mietverträgen (inkl. 7,6% MwSt.)
30009 Anmeldung für gewerbliche Räume 1.20 1.80
30010 Anmeldung für Wohnräume 1.20 1.80
10006 Mietvertrag für Wohnräume inkl.

Allg. Bedingungen (2007) Set à 2 Stk. 4.50 5.50
10008 Mietvertrag für möblierte Zimmer

inkl. Allg. Bedingungen (2007) Set à 2 Stk. 4.50 5.50
10009 Mietvertrag für Geschäftsräume

inkl. Allg. Bedingungen (1994) Set à 2 Stk. 5.50 6.50
10030 Mietvertrag für Garagen und

Autoabstellplätze (1994) Set à 2 Stk. 3.50 4.50
10005 Mietvertrag für Ferienwohnungen Set à 2 Stk. 3.50 4.50
20000AHausregeln mehrsprachig «Zürisäcke in Container» 1.80 2.30
20000B Hausregeln mehrsprachig «Gebührenpfl. Abfallsack» 1.80 2.30
20001 Hausordnung deutsch (2007) 1.80 2.30

� franz. � ital. � engl. � span. 4.50 5.50
� türk. � alb. � serbokr. 4.50 5.50

20010 Waschküchenordnung deutsch 1.80 2.30
� franz. � ital. � engl. � span. 4.50 5.50
� türk. � alb. � serbokr. 4.50 5.50

10507 Inventarverzeichnis Set à 2 Stk. 3.50 4.50
10501 Zusatz über Einfamilienhaus (1993) Set à 2 Stk. 3.50 4.50
10012 Zusatz betr. Veränderungen durch Mieter Set à 2 Stk. 3.50 4.50
10504 Zusatzvereinbarung Haushaltgeräte Set à 2 Stk. 3.50 4.50
30011 Zustimmung zur Untervermietung Set à 2 Stk. 3.50 4.50
10502 Vereinbarung über die Heimtierhaltung (1995) Set à 2 Stk. 3.50 4.50

Formulare zur Beendigung von Mietverträgen (inkl. 7,6% MwSt.)
30000 Kündigungsformular Set à 2 Stk. 1.20 1.20
30020 Merkblatt für die Wohnungsabgabe (Mieter-Info) 1.20 1.80
30021 Richtig gereinigt und gepflegt (6 Seiten) 5.50 8.50
30030 Protokoll über Mieterwechsel 1-seitig, Garnitur 3-fach 2.80 3.80
30040 Protokoll über Mieterwechsel 4-seitig, Garnitur 3-fach 5.50 6.50
30060 Wohnungsabnahme-Wegleitung (8 Seiten) 2.80 3.80
30032 Mängelliste Garnitur 3-fach 3.20 4.–
30034 Protokoll für gewerbliche Räume Garnitur 3-fach 3.20 4.–
30050 Schlussabrechnung Garnitur 2-fach 2.80 3.50
20071 Lebensdauer verschiedener Wohneinrichtungen (2008) 6.50 8.50

Formulare zur Hauswartung (inkl. 7,6% MwSt.)
40018 Bewerbung für Hauswartsdienste 1.70 2.30
40011 Arbeitsvertrag für Hauswartsdienste

inkl. Pflichtenheft und Aufgaben (1994 A) Set à 2 Stk. 7.50 8.50
10041 Tarif nebenamtliche Hauswartung 3.50 4.30
40019 Hauswartabrechnung Garnitur 2-fach 1.80 2.30

Diverse Verträge (inkl. 7,6% MwSt.)
10060 Hausverwaltungsvertrag inkl.

Allg. Bedingungen (1999) Set à 2 Stk. 5.50 6.50
10070 Verwaltungsvertrag für STWE inkl.

Allg. Bedingungen (1999) Set à 2 Stk. 5.50 6.50
10071 Checkliste zur Ausschreibung von

Verwaltungsmandaten STWE (2009) Neu! 7.– 9.–
10072 Checkliste zu Funktion & Aufgaben eines Revisors (2009) Neu! 5.– 6.50
10080 Verkaufsauftrag Set à 2 Stk. 5.50 6.50
10050 Bauvertrag Set à 2 Stk. 8.50 11.–✁
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Drucksachenverkauf

Immobilien – Steuern, Rendite, Nachfolge
Setzen Sie sich über steuerliche und erbrechtliche Klippen beim Kauf, Besitz und Verkauf
von Liegenschaften ins Bild. Lesen Sie über das Wohnen im Alter. Informieren Sie sich, wie
der Traum von den eigenen vier Wänden wahr werden kann. Und schliesslich: Erfahren
Sie, wie man es anstellt, dass Immobilien bei der familieninternen Nachfolge nicht zum
Zankapfel oder Stolperstein werden. «Immobilien – Steuern, Rendite, Nachfolge» bietet in
einem Dutzend von Artikeln zentrale Aspekte leicht verständlich aufgearbeitet und gibt
wichtige Hinweise und nützliche Tipps. (87 Seiten)

Für Mitglieder: Fr. 18.50 / Fr. 21.50 für Nichtmitglieder.

Steuerratgeber für Wohneigentümer
Fachlich informative, dennoch aber leicht verständliche Anleitung, die hilft, steuerliche Fall-
stricke zu umgehen, Abzugsmöglichkeiten zu erkennen und weitere Gestaltungsmöglichkei-
ten optimal auszuschöpfen. Übersichtlich gestaltet, mit vielen Grafiken und Tabellen. Die
Beiträge stammen von verschiedenen Autoren. (64 Seiten)

Für Mitglieder: Fr. 28.– / Fr. 32.– für Nichtmitglieder.

Bestellformular siehe Seite 121/122 Online-Bestellung unter www.hev-zuerich.ch



Albulastrasse 37
8048 Zürich
Tel. 044 493 43 43
Fax 044 493 43 88
www.grob-metallbau.ch

dä Schlosser vo Züri!

HEV Zürich, Drucksachenverkauf, Albisstrasse 28, Postfach, 8038 Zürich
Telefon 044 4871707, Fax 0444871777, E-Mail: mitgliederdienste@hev-zuerich.ch
Material- und Bearbeitungsgebühr Fr. 7.– (zuzüglich effektive Portokosten). Keine Ansichtssendungen · Preisänderungen vorbehalten

Mitgliedernummer: (siehe Adressfeld auf letzter Seite)

Name: Vorname:

Strasse: PLZ/Ort:

Tel.-Nr.: E-Mail:

Preise
Mitglieder Nichtmitglieder

Bestellnummer Anzahl Fr. Fr.

Diverse Formulare und Merkblätter (inkl. 7,6% MwSt.)
20030 Register für Liegenschaftenverwaltungs-Ordner 16.– 20.–
20040 Mietzinsänderungsformular (blau) Set à 2 Stk. 1.20 1.80
20070 Tabelle für Mietzinserhöhung aufgrund

wertvermehrender Investitionen (2009) 9.– 11.–
20130 Heizkostenabrechnung Set à 2 Stk. 2.30 2.80
20011 Waschküchenstromtabelle 1.80 2.30
20002 Briefkastenkleber «Bitte keine Werbung» 1.20 1.80
20004 Briefkastenkleber «Bitte keine Gratiszeitung» 1.20 1.80
20005 Briefkastenkleber

«Bitte keine Werbung und keine Gratiszeitung» 1.20 1.80
20003 Richtiges Lüften 1.80 2.30

Broschüren und Bücher (inkl. 2,4% MwSt.)
40079 Aus Bauschäden lernen (2008) 28.– 32.–
20034 Beendigung des Mietverhältnisses (1997) 13.50 15.–
40025 Bäume und Sträucher im Nachbarrecht (2007) 35.– 45.–
40005 Buchhaltung für die Liegenschaft (Heft) (2009) 19.50 22.50
40051 Der Mietzins (2008) 25.50 29.50
40055 Erben und Schenken (2009) 29.– 29.–
40056 Fristwahrung im Mietrecht (2003) 20.– 25.–
40083 Handbuch Steuern und Immobilien (2007)

Aktionspreis bis 30.4.2010 57.– 67.–
50006 Handbuch-Ordner Liegenschaftenverwaltung, vollständig

überarbeitete Auflage 2006 (inkl. 7,6% MwSt.) 157.– 187.–
50007 Handbuch Liegenschaftenverwaltung auf CD-ROM 157.– 187.–
50008 Handbuch und CD-ROM zusammen 197.– 227.–
60003 Handwerkerverzeichnis (2009/10) 4.– 5.–
40086 Hausschädlinge (2006) 32.50 37.50
40053 Heizen und Lüften im Wohnhaus (2004)

Aktionspreis bis 30.4.2010 16.– 18.–
40096 Immobilien – Steuern, Rendite, Nachfolge (2005) 18.50 21.50
40054 Mietrecht heute (2009) 24.– 28.–
40057 Nachbarrecht (2007) 34.50 39.50
40098 Nebenkosten/Heizkosten (2009) 29.50 33.50
40052 Praxis-Ratgeber Hausbau (2007) Aktionspreis bis 30.4.2010 13.– 16.–
40091 Ratgeber: Hypotheken (2009) Neu! 29.– 29.–
40089 Ratgeber: Pensionierung (2009) Neu! 29.– 29.–
40092 Ratgeber: Unterhalt, Renovation, Sicherheit (2002) 35.– 40.–
40099 Ratgeber: Sicherheit (2006) Aktionspreis bis 30.4.2010 14.– 16.–
40020 Schnitt und Pflege der Gehölze im Garten (1992) 7.20 8.–
40097 Steuerratgeber für Wohneigentümer (2006) 28.– 32.–
40085 Stockwerkeigentum (2009) 43.– 48.–
40087 Stockwerkeigentum (Broschüre, 16 Seiten) 5.– 8.–
20033 Vom Abschluss des Mietvertrages

bis zur Übergabe des Mietobjekts (1998) 9.– 10.–
20037 Wohneigentum in der Zürcher Steuererklärung 2009 Neu! 21.– 25.–
40095 Wohnen und geniessen ab 50 (2005)

Aktionspreis bis 30.4.2010 14.– 18.–
40093 Wohntraum Wintergarten (2004) Aktionspreis bis 30.4.2010 10.– 10.–

✁
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Unser Garten

Es war ein kalter Wintertag, als ich über
verschneite französische Autobahnen nach
Calais fuhr, um bald darauf bei schönstem
Winterwetter nach England überzusetzen.
Mein Ziel war Plymouth, wo ich vier Wochen
bei Freunden verbringen wollte, einerseits um
endlich richtig Englisch zu lernen (ich hatte
mir meine Kenntnisse beim Lesen von Gar-
tenbüchern angeeignet) und anderseits, um
den englischen Winter in Südengland zu
testen, hatten mein Mann und ich doch
damals geplant, nach unserer Pensionierung
in die Grafschaft Devon auszuwandern.

Englisch lernte ich nicht bloss in der Lan-
guage School meines Gastgeberehepaars Sue
und Bernard, sondern vor allem auch
während der langen Abende, die wir meistens
gemeinsam verbrachten. Das englische Win-
terwetter zeigte sich im besten Licht. Oft

schien die Sonne, und die Temperaturen
lagen weit über dem Gefrierpunkt. Nur ein-
mal war ich froh über die Winterpneus an
meinem Auto, waren doch eines Morgens die
Strassen weiss. Während viele Menschen
wegen des Schneefalls zu Hause blieben, fuhr
ich sicher in die Schule, wo auch meine Lehre-
rin gut angekommen war und mir eine Privat-
lektion gab, weil alle andern Studentinnen
und Studenten fehlten!

Mein Aufenthalt verlief nach Plan, ausser
der Affäre mit Bernard, meinem Gastgeber.
Mit ihm verbrachte ich nämlich viele Stunden
im Garten oder bei Besuchen in andern Gär-
ten, obwohl ich mit einer gartenfreien Zeit
gerechnet hatte. Beispielsweise fuhren wir ins
benachbarte Herzogtum Cornwall, wo wir in
den Lost Gardens of Heligan die blühenden
Kamelien bewunderten. In Dartington Hall

In England hört die Gartenarbeit
nie auf, auch im Winter nicht
Barbara Scalabrin-Laube, Cottage Garten, Alten

Bitterorange im Schnee (Poncirus trifoliata)

Schätzung und Immobilienverkauf
• 30 Jahre Berufserfahrung
• Keine Kosten für Inserate
• Verkaufsprovision 2,16% inkl. MwSt. nur bei Erfolg
• Rufen Sie uns an: 044 954 22 54

Dr. H. Schmid, Rechtsanwalt, und A. Krebs, Inhaber der Zürcher
Notarpatentes und akkreditierter Bankschätzer.

Tramstrasse 68, 8050 Zürich
Telefon 044 311 90 62, Fax 044 311 77 67

www.lendenmann.ch

Alle Kaminfegearbeiten im mechanischen,
chemischen oder Hochdruckreinigungs-
Verfahren

Streicharbeiten an Blechgarnituren über Dach

Verkauf und Montage von Dach- und
Wohnraumdachfenstern

Estrichisolationen

Prompter Kontroll- und Reparaturservice

Kaminfeger- und Dach-Service
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den Garten und freuten uns kindisch an unse-
ren Einkäufen.

Vor lauter Eifer vergass Bernard, dass er
eigentlich die lange Treppe, die zum Haus
führte, hatte ausbessern wollen, dass einige
Gehölze hätten geschnitten werden sollen,
und dass er die Eibenhecke am unteren Rand
des Gartens hatte verjüngen wollen. Auch
bleibt im Winter meistens genügend Zeit, um
den Rasen zu belüften und den Gemüsegar-
ten vorzubereiten, erste Kartoffeln in einem
grossen Topf im Kalthaus anzuziehen und
die Topfpflanzen umzutopfen und zurückzu-
schneiden. Alle diese Arbeiten blieben liegen,
nur die Eibenhecke vergassen wir nicht, denn
ich wollte wissen, wie das Verjüngen vor sich
geht. In der Höhe hatte Bernard sie bereits im
Vorjahr kräftig zurückgeschnitten. Nun kam
die eine Seite dran, die wir fast bis auf die
Stämme zurücknahmen. Die andere Seite
sollte dann zwei Jahre später derselben Proze-
dur unterzogen werden. Für mich war das
Verfahren damals neu und kam mir brutal
vor. Unterdessen habe ich an vielen Beispielen
gesehen, dass sich auf diese Weise verjüngte
Hecken perfekt erholen.

Von Bernard lernte ich ausserdem, bei der
Gartenarbeit nicht zu hetzen, sich für die
Pflanzen Zeit zu nehmen und ab und zu eine
Pause einzuschalten. Wir arbeiteten zwar oft,
aber immer im Wissen, dass kein Ziel erreicht
werden musste, dass morgen auch noch ein

Tag war. Ab und zu tauchten Fragen auf, die
ein Nachschauen in der Fachliteratur beding-
ten. Beim Lesen liessen wir uns nur allzu gern
zum Weiterstöbern und Diskutieren verleiten.
So genossen wir gemeinsam die Arbeit im
winterlichen Garten. Dass Bernard schon bald
nicht mehr selber in seinem Garten arbeiten
würde (er erkrankte an Alzheimer) konnten
wir nicht wissen. Ich aber freue mich noch
heute, wenn ich Sue besuche und «meine»
Pflanzen sehe.

Bei meiner Rückkehr in die Schweiz blüh-
ten im Wald bereits der Seidelbast (Daphne
mezzereum) und die Leberblümchen (Hepati-
ca nobilis). In unserem Garten freute ich mich
über die ersten Frühblüher und konnte im
aufgetauten Boden meine Mitbringsel ein-
pflanzen. Geblieben sind nicht nur die Pflan-
zen, sondern auch meine Vorliebe für die
englische Literatur und die Gartenkunst und
mein Bedürfnis, im winterlichen Garten Hand
anzulegen. Allerdings gelingt dies bei uns
nicht immer, denn ist der Boden gefroren und
sind die Gehölze geschnitten, muss ich ent-
weder im Haus bleiben und mich mit Garten-
büchern trösten oder mich auf einem Spazier-
gang über die schneebedeckte Landschaft
oder den Kahlfrost freuen und mich erinnern,
wie es damals in Plymouth war. Sobald aber
ein paar wärmere Tage (dem Föhn sei
gedankt) angesagt sind, freue ich mich auf
die Gartenarbeit im Winter: Zurückschneiden
von Stauden, manchmal jäten, sich über jede
winzige Blüte freuen, planen, Änderungen
ausstecken, warm in eine Decke gehüllt Tee
trinken und etwas geruhsamer an die Arbeit
herangehen, all dies und noch vieles mehr,
kann man ebenso im Winter tun, allerdings
nicht täglich!

Unterdessen sind wir übrigens ins Pen-
sionsalter gerutscht und haben unsere
Umzugspläne aufgegeben, aber dies ist eine
andere Geschichte. ■

Unser Garten

... hier ruht
die Garten-
arbeit.
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Gardens hingegen fielen in einer Wiese am
Hang Lenzrosen (Helleborus x Hybridus),
Narzissen, erste Iris, Schneeglöckchen und
Krokus auf. Zudem faszinierte mich der inten-
sive Duft der Fleischbeere (Sarcococca humilis
oder Sarcococca confusa), ein dem Buchs
sehr ähnlicher Kleinstrauch, der in England
bereits ab Dezember weiss und unscheinbar
blüht. Bei uns verbreitet das Gehölz mit dem
passenden englischen Namen Christmas Box
seinen süssen, starken Duft erst ab Februar.

Enttäuscht verliessen wir hingegen den
Garten Garden House, welcher extra für uns
geöffnet worden war, denn im ummauerten
Garten erwartete uns keine einzige Blüte, ja
mein damaliger Lieblingsgarten zeigte sich
sogar als ungepflegte Wildnis. Wer weiss,
dass das Garden House seit einiger Zeit von
einer Stiftung erhalten wird und nur in den
Sommermonaten geöffnet ist, wenn die vie-
len verschiedenen Stauden eine Pracht sind,
versteht den Grund für die saisonale Ver-
wahrlosung. Mir aber wurde einmal mehr
bewusst, dass ein Garten, soll er auch im
Winter attraktiv sein, gute Strukturen und
immergrüne Gehölze braucht.

Für Gartenbesuche und Spaziergänge am
Meer blieb neben der Schule wenig Zeit,
denn Bernard und ich – er immer in Tweed-
kittel, kariertem Hemd und Krawatte – arbei-
teten oft gemeinsam in seinem Garten,
der an einem steilen Hang liegt. Dieser ist so
steil, dass es manchmal einfacher war, beim
Jäten auf dem Bauch zu liegen, anstatt die
Arbeit auf den Knien zu verrichten. Stück um

Stück rodeten wir kleine Flächen, um dann
jeweils am Sonntag ins nahe Gartencenter zu
fahren und neue Kostbarkeiten zu kaufen1.
Dabei gerieten wir beide, er als pensionierter
Biologe und ich als Pflanzenliebhaberin, jedes
Mal in Kaufwut, was dazu führte, dass nach
dem Einkauf weitere Plätze gerodet werden
mussten.

Raritäten wie die fast schwarze Lenzrose
Helleborus «Queen of the Night», aber auch
eine ganz gewöhnliche Zaubernuss (Hama-
melis x intermedia «Pallida»), ein Mäusedorn
(Ruscus hypoglossum), verschiedene beson-
ders attraktive Hauswurze (Sempervivum tec-
torum), diverse Schneeglöckchen, Alpenveil-
chen in besonders schönen Lilatönen (Cycla-
men coum) und vieles mehr brachten wir in

Unser Garten

1 Während bei uns Gartenarbeit am Sonntag
illegal ist, und der böse Nachbar (wir haben einen
lieben Nachbarn!) einen wegen Ruhestörung
anzeigen kann, ist es in Grossbritannien nicht nur
legal, sondern üblich, den Ruhetag mit Garten-
arbeit zu verbringen. Deshalb sind Gärtnereien
und Gartencenter meistens am Sonntag geöffnet.

Zaubernuss

Hier wird
gearbeitet ...
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Unser Garten

Die Messe für Garten und Lifestyle ist
eine erlebbare Ausstellung und damit eine
äusserst sinnliche Entdeckungsreise. Die
Besucher erwartet eine Fülle von Inspiratio-
nen für blühende Phantasien rund um Gar-
tenwelten, Terrassen- und Livingszenarien.

Gartenliebhaber kommen in den Genuss
von einmaligen Gartenwelten, raffiniertem
Loungedesign, apartem Zubehör und prak-
tischen Gartenutensilien. Alle sieben Hallen
der Messe Zürich werden von rund 270
Ausstellern belegt sein. Das zeigt, dass der
Trend zum Garten als wichtigen Wohnraum
ungebrochen ist. Die Menschen schaffen

sich mit einem Garten eine ästhetische
Oase als persönlicher Rückzugsort zur Ent-
spannung. ■

GiardinaZÜRICH 2010
17. bis 21. März 2010 in der Messe Zürich

Lassen Sie sich durch diese Impressionen
aus der letztjährigen Gartenausstellung zum
Besuch der Giardina 2010 animieren.

Im Vorfeld der Messe zeichnen sich
folgende Trends ab:
• Beton als moderner Baustoff im Garten
• Geniesserisches Wohnen im Garten
• Pflegeleichtes, prestigeträchtiges und

gemütliches Gartenmobiliar
• Qualitativ hochstehende Grillgeräte

mit diversen Zusatzfunktionen zum
Grillieren & Kochen im Garten
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Aus den Sektionen

Voranzeige

Generalversammlung HEV Zürich
Donnerstag, 15. April 2010, 18.00 Uhr, Kongresshaus Zürich

Anträge von Mitgliedern, die an der Generalversammlung behandelt werden sollen, sind dem Vor-
stand bis spätestens Ende Februar schriftlich einzureichen (§ 15 der Statuten vom 25. März 1975).

Die Einladung wird den Mitgliedern mit dem Jahresbericht Ende März zugestellt.

In eigener Sache

Wechsel bei Bewertung/Expertisen
Thomas Rinderknecht, Leiter der Abteilung Bewertung/Expertisen des HEV Zürich, hat
beschlossen, sich aus Altersgründen teilweise aus dem aktiven Arbeitsleben zurückzu-
ziehen. Er hat deshalb per Anfang 2010 die Leitung seiner Abteilung an Rita Eichenber-
ger, Leiterin Verkauf/Vermittlung, übergeben.Thomas Rinderknecht wird weiterhin für
Spezialaufgaben zur Verfügung stehen.

Für Bewertungen und Expertisen ist beim HEV Zürich nach wie vor ein kompetentes
und erfahrenes Team von Schätzerinnen und Schätzern tätig.

Voranzeige

Generalversammlung
HEV Küsnacht und Umgebung
Donnerstag, 25. März 2010, 19.00 Uhr, Gemeindesaal Zollikon

H V Küsnacht und UmgebungE
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Zum Titelbild

po. Nein, mit seinen 15 Zentimetern und
dem Mangel an Farbenpracht macht er
weder Klematis noch Rosen Konkurrenz,
dennoch ist er im Frühling nicht zu überse-
hen. Märzenbecher gehören zu den Zwie-
belgeophyten, d.h. ihre Zwiebeln überdau-
ern den Winter. Sie lassen sich oft schon im
Februar sehen, kündigen den Frühling an
und bieten Insekten willkommene Nahrung
und Nektar. Allein sieht man sie übrigens
selten, stehen Märzenbecher doch meis-
tens in einem Horst oder gar ganzen Teppi-
chen zusammen. Um diese ebenso liebens-

würdige wie hübsche Pflanze im eigenen
Garten anzusiedeln, braucht es etwas Ge-
duld. Stimmen die Bodenverhältnisse, ver-
mehren sie sich aber durch Brutzwiebeln
und mit etwas Glück helfen Ameisen bei
der Verbreitung, indem sie die Samen ver-
schleppen.

Übrigens: Märzenbecher gehören, wie
auch das Schneeglöckchen und die im
Januar vorgestellte Christrose, zu den Gift-
pflanzen. Herzwirksame Glykoside finden
sich in allen Pflanzenteilen, vor allem aber
in der Zwiebel. ■

Märzenbecher
Der Märzenbecher (Leucojum vernum) gehört zu den Narzissen-
gewächsen (Amaryllidaceae). Er liebt ausreichend feuchte, nährstoff-
reiche Böden im Halbschatten und ist in Mittel- und Südeuropa
in Laubmischwäldern, Gebüschen, Wiesen und an Ufern bis auf etwa
1500 m anzutreffen.
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Aus dem Kantonalverband

Richterswil www.hev-richterswil.ch
P: Othmar Zottele
R: keine tel. Auskünfte;

pers. Auskünfte am 1. Mo jeden Monats
im Gemeindehaus, 2. Stock

Rüti + Umgebung www.hev-rueti.ch
P: Richard Cathrein

Tel. 055 251 00 51, Fax 055 251 00 50
R: Christoph Lerch lic. iur. RA

Tel. 044 210 11 55
E-Mail: rechtsberatung@hev-rueti.ch

Schlieren www.hev-schlieren.ch
P: Hans-Rudolf Steiner
R: Mo–Fr: 8.30–12.00/13.30–17.00

HEV Limmattal, Tel. 044 250 22 20

Thalwil-Rüschlikon-Oberrieden
www.hev-rueschlikon.ch

P: Philipp Hüppi,
philipp.hueppi@hev-thalwil.ch
Etzlibergstr. 41, 8800 Thalwil

R: Mo–Fr: 18.00–19.00
Hansruedi Schneider, Tel. 044 724 19 87

Uster www.hev-uster.ch
VP: Rolf Rothenhofer
R: Mo–Fr: 8.30–12.00/13.30–17.00

Tel. 044 250 22 22

Wädenswil www.hev-waedenswil.ch
GS: Acanta Treuhand info@hev-waedenswil.ch

Tel. 044 789 88 90
P: Christian J. Huber

Wallisellen + Umgebung
www.hev-wallisellen.ch

P: René Keller rene.keller@hev-wallisellen.ch
c/o Keller Immobilien-Treuhand AG
Kirchstrasse 1, 8304 Wallisellen
Tel. 044 800 85 85, Fax 044 800 85 90

R: RA Dr. Stefan Schalch
RA lic. iur. Christopher Tillman
Forchstr. 2, Kreuzplatz, 8032 Zürich
Mo–Fr: 9.00–12.00/14.00–17.00
Tel. 044 560 80 08

Weiningen www.hev-weiningen.ch
P: Dr. Furio Molteni
R: Mo–Fr: 8.30–12.00/13.30–17.00

HEV Limmattal, Tel. 044 250 22 20

Wetzikon www.hev-wetzikon.ch
GS: HEV Wetzikon und Umgebung

8620 Wetzikon
Tel. 044 932 44 77, Fax 044 939 12 36
info@hev-wetzikon.ch

P: Annelies Schneider-Schatz
Tel. 044 939 11 87
praesi@hev-wetzikon.ch

R: Peterhans Mario lic.iur. RA
Tel. 044 931 00 31
rechtsdienst@hev-wetzikon.ch
Eugen Iten
Tel. 043 488 20 20
rechtsdienst2@hev-wetzikon.ch

Winterthur + Umgebung www.hev-win.ch
GS: Lagerhausstrasse 11, info@hev-win.ch

8401 Winterthur,
Tel. 052 212 67 70, Fax 052 212 67 72

P: Markus Hutter
R: Mo–Fr: 9.00–11.30

pers. Beratung nach Vereinbarung

Zürich www.hev-zuerich.ch
GS: Albisstrasse 28, hev@hev-zuerich.ch

Postfach, 8038 Zürich
Tel. 044 487 17 00, Fax 044 487 17 77

P: Dr. Christian Steinmann
R: Mo–Fr: 8.00–12.00/13.00–17.00

Tel. 044 487 17 17
persönliche Beratung nach Vereinbarung
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Adliswil www.hev-adliswil.ch
P: Barbara Gautschi info@hev-adliswil.ch

c/o Entrée Arch., Albisstr. 68, 8134 Adliswil
Tel. 043 377 19 19, Fax 043 377 19 17

R: keine persönlichen Auskünfte,
nur tel. Auskünfte, kein Aktenstudium

Albis www.hev-albis.ch
P: Jakob Schneebeli
R: Mo–Fr: 8.30–11.30/13.30–16.00,

Tel. 044 763 70 80

Birmensdorf – Uitikon – Aesch
www.hev-birmensdorf.ch

P: Caesar Pelloli info@hev-birmensdorf.ch
Rebhalde 13, 8903 Birmensdorf
Tel. 044 737 11 19

R: Mo–Fr: 8.30–12.00/13.30–17.00
HEV Limmattal, Tel. 044 250 22 20

Bülach www.hev-buelach.ch
P: Christian Weber hev.buelach@bluewin.ch

Postfach 516, 8180 Bülach
Tel. 076 321 18 27

R: Mo–Fr: 18.30–20.00
Jakob Meier, Tel. 044 860 73 65

Dielsdorf www.hev-dielsdorf.ch
P: Ernst Schibli
R: Tel. 044 840 60 36

Dietikon – Urdorf
www.hev-dietikon-urdorf.ch

P: Hans Schenk info@hev-dietikon-urdorf.ch
Staffelackerstrasse 25, 8953 Dietikon
Tel. 044 741 45 30, Fax 044 741 45 30

R: Mo–Fr: 8.30–12.00/13.30–17.00,
HEV Limmattal, Tel. 044 250 22 20

Dübendorf www.hev-duebendorf.ch
P: Jörg Gossweiler

joerg.gossweiler@hev-duebendorf.ch
Zimikerried 20, 8603 Schwerzenbach
Tel. 044 820 03 43, Fax 043 355 24 59

R: persönliche Auskünfte nach telefonischer
Vereinbarung

Engstringen www.hev-engstringen.ch
P: Fritz Rakeseder
R: Mo–Fr: 8.30–12.00/13.30–17.00

HEV Limmattal, Tel. 044 250 22 20

Horgen www.hev-horgen.ch
P: Bruno Cao info@hev-horgen.ch
R: RA lic. iur. Martina Sieber Lüscher

Mediatorin SVM
Di: 14.00–16.00, Tel. 044 770 13 77

GS: Verwaltungsbüro Hofmann,
Schinzenhof Horgen, alte Landstr. 24,
8810 Horgen, Tel. 044 725 21 14

Kilchberg www.hev-kilchberg.ch
P: Jürg Lehner info@hev-kilchberg.ch

Bergstrasse 12, 8802 Kilchberg
Tel. 044 715 40 14, Fax 044 715 55 72

Kloten www.hev-kloten.ch
GS: Treuhand Abt AG, 8152 Glattbrugg

Barbara Zikka, Tel. 044 874 46 46
P: Rudolf Ackeret
R: Egger Immobilien, Jürg Egger,

mail@egger-immobilien.ch,
Birchwilerstrasse 4, 8303 Bassersdorf,
Telefon 044 803 03 04,
Mo–Fr: 8.00–12.00/13.30–17.30

Küsnacht www.hev-kuesnacht.ch
P: Markus Dudler
R: Mo–Fr: 8.00–12.00/13.30–17.00

Tel. 044 266 15 00

Meilen www.hev-meilen.ch
P: Dr. Toni Fischer toni_fischer@bluewin.ch

Dorfstrasse 94, 8706 Meilen
Tel. 044 923 31 91, Fax 044 923 01 59

R: Mo–Fr: übliche Bürozeit

Sektionen-Info
P: Präsident/in
VP: Vizepräsident/in
R: tel. Rechtsauskunft, wo keine separate

Tel.-Nr., erteilt P/GS Auskünfte
GS: Geschäftsstelle
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Bestimmt ist Ihnen auch schon aufgefal-
len, dass «Gschnätzlets und Röschti» nicht
überall nach gleichem Rezept serviert wird.
Ist das noch zeitgemäss oder muss das Kon-
sequenzen haben? Eine könnte sein, eine
gesetzliche Regelung zu erlassen, welche
sicherstellt, dass jedes Menu in jedem
Restaurant mit den gleichen Zutaten gleich
zubereitet wird. Die Gastronomie ist bereits
dermassen stark (über-)reguliert, dass diese
Forderung kaum durchsetzbar ist.

Jedes Restaurant bietet seine eigenen
Spezialitäten nach eigenen Rezepten an.
Dies eröffnet einen anderen (meinen)
Lösungsansatz. Beispielsweise für «Hörnli
und Ghackets» kenne ich eine Top-Adresse
im Zürcher Seefeld, verspüre ich Lust auf
Wiener Schnitzel, fahre ich nach Zürich-
Wiedikon. Cordon bleu – ich mag es mit
rezentem Käse – esse ich meist am Fusse
des Üetlibergs. Für «Gschnätzlets und
Röschti» gehört das Restaurant Pier 7 an
der Riviera beim Bellevue zu meinen ersten
Adressen. Doch damit soll jetzt Schluss sein!

Die Marronihäuschen sehen bereits alle
akkurat gleich aus. Die Individualität der
Bootshäuschen im Seebecken wird auch
bald beseitigt sein. Das Schicksal sieht
für die Kioskhäuschen in der Enge und am

In dieser Rubrik berichtet der Präsident des Kantonalverbandes,
Kantonsrat Hans Egloff, über Aktuelles aus dem HEV Kanton Zürich.

«Gschnätzlets und Röschti»

Bürkliplatz ebenfalls uniformen Glanz vor.
Den vom Zürcher Stadtrat bzw. den vom
Amt für Hochbauten der Stadt Zürich vor-
gegebenen Normen wird damit endlich
Genüge getan.

Nun ist also auch Einheitslook aus Stahl,
Glas und «Dächlikappe» am Pier 7 be-
schlossen. Das Restaurant wird im Neu-
bau keinen Platz mehr finden. Gemäss
Delegation für stadträumliche Fragen
würde eine andere Lösung nicht ins Stadt-
bild passen.

Am 7. März 2010 sind Wahlen in der
Stadt Zürich. Die Wahl in die Behörden
eröffnet auch die Wahl zwischen Einheits-
brei und «Gschnätzlets und Röschti» nach
individuellem Hausrezept. ■

Hans Egloff,
Präsident Haus-

eigentümerverband
Kanton Zürich

Für Infos rund um die Uhr: www.hev-schweiz.ch
www.hev-zh.ch
www.hev-zuerich.ch




